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Für unser Land ist diese Entwicklung vorderhand nur bedingt von Bedeutung, weil die Umwelt-
bedingungen nur an sehr wenigen, ausgewählten Stellen einen erfolgversprechenden Einsatz der
Panzerabwehrlenkwaffen erlauben. Das ist bei uns einwandfrei festgestellt worden; wir verfügen
ja über mehrere Kompagnien «Bantam-Lenkwaffen». Akuter würde das Problem, wenn diese Waf-
fen auf Helikoptern montiert werden.

Der Nahostkrieg hat deutlich gemacht, dass der Panzerabwehr in einem modernen Krieg aller-

grösste Bedeutung zukommt. Die ausgewiesene Überlegenheit der Centurion-Panzer über die
sowjetischen Panzer verdient erhöhte Beachtung, nachdem wir über 300 Centurions verfügen. In
unseren topographischen Verhältnissen ist der Panzer nach wie vor der Hauptgegner des Panzers.

Im weiteren muss möglichen Panzerabwehrmitteln mit Einsatzdistanzen von rund 1000 m grosse
Aufmerksamkeit geschenkt werden, damit sich die Infanterie, die ja die Hauptlast des Abwehr-
kampfes tragen muss, auch im Infanterie-Panzer-Gelände besser behaupten kann. Dort wird näm-
lieh die Entscheidung fallen, weil die Infanterie sich nicht ins reine Panzergelände und der
Panzer nicht ins reine Infanteriegelände wagen kann.

Sparmassnahmen im Bereiche des Zivilschutzes

ZJ7 Die prekäre Finanzlage des Bundes zwingt auch zu Sparmassnahmen auf allen Gebieten der
Gesamtverteidigung die auch den Zivilschutz treffen. In diesem Zusammenhang muss aber fest-

gehalten werden, dass es nicht darum geht, in den Gesetzen verankerte Aufgaben zu streichen und
einen billigeren Zivilschutz zu realisieren. Das Bundesamt für Zivilschutz hat bereits am 16. Feb-

ruar 1973 in einem Kreisschreiben, das auch in Nr. 19 im «Mitteilungsblatt des Zivilschutzes»
veröffentlicht wurde, über eine Reihe von Massnahmen orientiert, die im Bereiche der Beitrags-
Zusicherungen und Beitragszahlungen für Zivilschutzbauten notwendig geworden sind. Diese Mass-
nahmen sind inzwischen in Kraft getreten. Es hat sich aber gezeigt, wie einem weiteren Kreis-
schreiben des BZS vom 7. Juni 1973 entnommen werden kann, dass die angeordnete Beschränkung
der Teilzahlungen für bestimmte Kategorien von Schutzbauten zu zahlreichen Härtefällen geführt
hat.

Viele Gemeinden, die im Vertrauen auf die früher gehandhabte Teilzahlungspraxis des Bundes
Bauten der örtlichen Schutzorganisation in Angriff genommen haben, sind durch die Einstellung
der Teilzahlungen in eine ausserordentlich schwierige Rage geraten. Diese verschärfte sich teil-
weise noch durch die Kreditrestriktionen, welche die Gewährung von Überbrückungskrediten
praktisch verunmöglichen. Aufgrund dieser Sachlage besteht die Gefahr, dass einzelne Gemeinden
den bereits begonnenen Bau von Zivilschutzanlagen einstellen müssen, was nicht der Sinn der
Sparmassnahmen des Bundes ist.

Das Bundesamt für Zivilschutz hat in diesem Zusammenhang im Einvernehmen mit der Eidge-
nössischen Finanzverwaltung eine teilweise Lockerung der im erwähnten Kreisschreiben enthalte-
nen Bestimmungen über die Ausrichtung von Teilzahlungen vorgenommen. Auch für kommunale
Kommandoposten und Bereitstellungsanlagen, sowie für Sanitätsposten, Sanitätshilfsstellen und
Ausbildungszentren, für die bis zum J 6. Februar 1973 Beiträge zugesichert wurden und wofür
die Baufinanzierung nicht anderweitig sichergestellt werden kann, werden wieder Teilzahlungen
bis höchstens 80 % an die ausgewiesenen Mehrkosten ausgerichtet. Dagegen gelten für Beitrags-
Zusicherungen nach dem genannten Datum die Bestimmungen des erwähnten Kreisschreibens wei-
ter. Im Kreisschreiben vom 7. Juni 1973 macht das Bundesamt ausdrücklich darauf aufmerksam,
dass Teilzahlungen nach gesetzlicher Vorschrift nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Kreditquoten ausgerichtet werden können. Das führt dazu, dass allfällige Zahlungsverzögerungen
bis zu einigen Monaten in Kauf genommen werden müssen.

Es geht bei allen Massnahmen, welche die baulichen und materiellen Belange des Zivilschutzes
betreffen, vor allem darum, den gesetzlichen Bestimmungen Rechnung zu tragen und sie so zu
konzipieren, dass sie den praktischen Gegebenheiten des Einzelfalles angepasst werden können.
Die Massnahmen sind im weiteren darauf ausgerichtet, die Verwirklichung der Zivilschutzkon-
zeption 1971 möglichst nicht zu beeinträchtigen.
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